
Der Grund der Verhaftung ist dem Fest
genommenen bei der ersten richterlichen 
Vernehmung zu eröffnen und auf seinen 
Wunsch einer von ihm benannten Person 
innerhalb weiterer 24 Stunden mitzutei
len.

Artikel 137 
Der Strafvollzug beruht auf dem Gedan
ken der Erziehung der Besserungsfähigen 
durch gemeinsame produktive Arbeit.

Artikel 138 
Dem Schutz der Bürger gegen rechts

widrige Maßnahmen der Verwaltung die
nen die Kontrolle durch die Volksvertre
tungen und die Verwaltungsgerichtsbar
keit.
Aufbau und Zuständigkeit der Verwal
tungsgerichte werden durch Gesetze ge
regelt.
Für die Mitglieder der Verwaltungsge
richte gelten die Grundsätze über die 
Wahl und Abberufung der Richter der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit entspre
chend.

IX. Selbstverwaltung
Artikel 139 

Gemeinden und Gemeindeverbände haben 
das Recht der Selbstverwaltung innerhalb 
der Gesetze der Republik und der Län
der.
Zu den Selbstverwaltungsaufgaben ge
hören die Entscheidung und Durchfüh
rung aller öffentlichen Angelegenheiten, 
die das wirtschaftliche, soziale und kul
turelle Leben der Gemeinde oder des 
Gemeindeverbandes betreffen. Jede Auf
gabe ist vom untersten dazu geeigneten 
Verband zu erfüllen.

Artikel 140 
Die Gemeinden und Gemeindeverbände 
haben Vertretungen, die nach demokra
tischen Grundsätzen gebildet werden.
Zu ihrer Unterstützung werden Aus
schüsse gebildet, in denen Vertreter der 
demokratischen Parteien und Organi
sationen verantwortlich mitarbeiten. 
Wahlrecht und Wahlverfahren richten sich 
nach den für die Wahl zur Volkskammer 
und zu den Landtagen geltenden Bestim
mungen.

Jedoch kann durch Landesgesetz die 
Wahlberechtigung von der Dauer des 
Aufenthalts in der Gemeinde bis zu 
einem halben Jahr abhängig gemacht 
werden.

Artikel 141 
Die gewählten ausführenden Organe der 
Gemeinden und der Gemeindeverbände 
bedürfen zu ihrer Amtsführung des Ver
trauens der Vertretungskörperschaften.

Artikel 142 
Die Aufsicht über die Selbstverwaltung 
der Gemeinden und der Gemeindever
bände beschränkt sich auf die Gesetz
mäßigkeit der Verwaltung und die Wah
rung demokratischer Verwaltungsgrund
sätze.

Artikel 143 
Den Gemeinden und Gemeindeverbän
den können von der Republik und den 
Ländern Aufgaben und die Durchführung 
von Gesetzen übertragen werden.

X. Übergangs- und Schlußbestimmungen
Artikel 144 

Alle Bestimmungen dieser Verfassung 
sind unmittelbar geltendes Recht. Ent
gegenstehende Bestimmungen sind auf
gehoben. Die an ihre Stelle tretenden, 
zur Durchführung der Verfassung 
erforderlichen Bestimmungen werden 
gleichzeitig mit der Verfassung in 
Kraft gesetzt. Weitergeltende Gesetze

sind im Sinne dieser Verfassung auszu
legen.
Die verfassungsmäßigen Freiheiten und 
Rechte können nicht den Bestimmungen 
entgegengehalten werden, die ergangen 
sind und noch ergehen werden, um den 
Nationalsozialismus und Militarismus 
zu überwinden und das von ihnen ver
schuldete Unrecht wiedergutzumachen.
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